Merkblatt
zum Verfahren der Bewertung ausländischer Lehramtsprüfungen

-  Über den mehrseitigen Vordruck werden Informationen zu Ihrer Person  und der 

   schulischen wie studienbezogenen Vorbildung erhoben, sowie die dafür erforderlichen 

   Dokumente genannt. Stets werden für die Prüfung der Unterlagen sowohl beglaubigte 

   Kopien der Originale als auch amtliche Übersetzungen  benötigt. Geben Sie Ihre 

   Originaldokumente bitte nie aus der Hand!

-  Falls Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist bzw. Studienhauptfach war, sollten Sie 

   entsprechende Deutschkenntnisse über ein entsprechendes Zertifikat (siehe Beiblatt 

   Deutsche Sprachprüfung!) nachweisen. Dies  erleichtert die ggf. noch erforderlichen 

   Schritte im Verfahrensablauf wesentlich.

-  Bei vollständiger Vorlage werden Ihre Dokumente geprüft und bewertet. 

   Eventuell müssen weitere Behörden eingeschaltet werden. Diese Prüfung nimmt Zeit in 

   Anspruch (derzeit ca. 4 Monate, in besonderen Fällen aber auch länger).

-  Die Bescheide sind kostenpflichtig.

-  Sie erhalten einen schriftlichen Bescheid als Ablehnung bzw. Zwischenbescheid  

    (kostenfrei). 

-  Ablehnung bedeutet, dass Ihr Examen nicht unmittelbar den hier erforderlichen 

   Voraussetzungen und Standards entspricht. Es ist jedoch möglich, dass die 

-  Anrechenbarkeit von Studienleistungen ausgesprochen werden kann. Im Falle eines 

    beabsichtigten Studiums an einer Hochschule nimmt die aufnehmende Hochschule diese 

    Anrechung auf Antrag vor. Damit verkürzt sich unter Umständen ein geplantes Studium an 

    einer Pädagogischen Hochschule oder einer Universität.

 -  Eine Anrechnung von Teilprüfungsleistungen auf eine 1. Staatsprüfung) wird 

    ausgesprochen, wenn Teile Ihrer Diplomprüfung/-en anerkannt werden können, jedoch ein 

    Ergänzungsstudium mit Examen hier erforderlich ist (Gebühr:100€). Diese Teilan-

    erkennung wird auf Ihren Antrag (siehe Antragsformular) hin von der Außenstelle des   

    Landslehrerprüfungsamtes (LLPA) am RP Tübingen bearbeitet.

-   Beachten Sie im Falle der geplanten Aufnahme eines Ergänzungsstudiums unbedingt die 

    Einschreibungsfristen der Hochschulen! Bescheide können dort auch ggf. nachgereicht 

    werden.

-   Anerkennung bedeutet eine Gleichstellung Ihres Abschlusses mit der Ersten Staats-

    prüfung für ein Lehramt in Baden-Württemberg (Gebühr 200€). 

-   Die Anerkennung wird in der Regel mit der Auflage verbunden, dass Sie sich einem 

    Kolloquium zur Überprüfung Ihres Kenntnisstandes in den Fächern erfolgreich 

    unterziehen. Dort müssen Sie ggf. auch den Nachweis der Beherrschung der deutschen    

    Sprache führen. Bei mangelhaften Sprachkenntnissen darf die Note  „ausreichend“ (4,0) 

    oder eine bessere Note nicht erteilt werden. Das Kolloquium wäre damit nicht bestanden.

-  Sodann können Sie sich um Zulassung zum Vorbereitungsdienst bewerben. 

   Dieser dauert 18 Monate und schließt mit der Zweiten Staatsprüfung ab.

-  Nach erfolgreichem Bestehen der Zweiten Staatsprüfung können Sie sich auf 

   die Allgemeine Bewerberliste setzen lassen und stehen damit in Konkurrenz zu allen 

   Bewerbern um eine Schulstelle. Sie können sich aber auch um eine Stelle im  

   Privatschuldienst bewerben.

-  Für Antragsteller aus EU-Ländern gelten ähnliche Bestimmungen, jedoch ist eine 

   Teilnahme am Vorbereitungsdienst grundsätzlich nicht möglich! Für diesen Personen-

    kreis wird zusammen mit den Unterlagen ein gesondertes Merkblatt (EU-EWR-LVO) 

    versandt. Die Gebühren für das EU-Verfahren betragen bei Teilanerkennung mit/ohne 

    Nachstudium + Auflagen (200€), bei EU -Sofortanerkennung (250€).

-  Wegen der hohen Zahl der Antragseingänge wird höflich darum gebeten, auf Rückfragen 

    zum Bearbeitungsstand zu verzichten, da dies den Arbeitsablauf erheblich verzögert.

Allgemeine Informationen zu den Lehramtstudiengängen: www.studieninformation.de 
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